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Ergebnis der Gemeindeversammlung vom 7. Dezember 2023 

1. Liegenschaft Alpenstrasse 16 (heutige Gemeindeverwaltung), Entwidmung und 
Überführung vom Verwaltungsvermögen ins Finanzvermögen  
einstimmig genehmigt  
 

2. Genehmigung Gesamtbudget 2024 
einstimmig genehmigt  
 

3. Zustimmung zur Auflösung des Vertrags über den Zusammenschluss im Bereich 
Zivilschutz zwischen der Einwohnergemeinde Uttigen und der 
Einwohnergemeinde Uetendorf  
einstimmig genehmigt  
 

4. Genehmigung Reglement Aufgabenübertragung im Bereich Zivilschutz 
(Anschluss an Einwohnergemeinde Steffisburg) 
einstimmig genehmigt  
 

  

Einwohnerzahl der Gemeinde Uttigen 

Stand am 1. Januar 2023     2’150 
(Schweizer und Ausländer, ohne vorläufig Aufgenommene)   
 
Zuwachs: Zuzüger 114 

 Geburten 19 + 133 

Abgang: Wegzüger 125  

 Todesfälle 11 - 136 

Stand am 1. Januar 2024  2‘147 
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Vorstellung neue Finanzverwalterin Daniela Mäder Yohannes 

Mein Name ist Daniela Mäder Yohannes. Ich bin 37 Jahre alt 
und wohne mit meinen zwei Söhnen in Toffen. Wir sind gerne 
und viel unterwegs egal ob zu Fuss, mit Schlitten, Fahrrad, 
verschiedenen Ballarten oder im Sommer mit Badesachen, 
treffen uns wenn immer möglich mit Freunden zum Spielen, 
Plaudern und Kaffee trinken oder geniessen auch gerne ein 
gutes Essen sowie einen gemütlichen Filmabend.  

Seit dem 1. November 2023 arbeite ich als Finanzverwalterin 
für die Gemeinde Uttigen. Zuvor konnte ich während mehr 
als 12 Jahre auf der Finanzverwaltung der Gemeinde 
Kehrsatz Erfahrungen sammeln. Zuerst war ich als Sachbearbeiterin und nach der 
Erlangung des Diploms als Stellvertretende Finanzverwalterin tätig. Ich freue mich 
über meine neue Herausforderung in Uttigen, über das nette und hilfsbereite Team 
und darauf, Sie am Schalter oder an einem Anlass kennen zu lernen. Bei Fragen oder 
anderen Anliegen bin ich gerne am Dienstag, Donnerstag und Freitag für Sie da.  

 

Save the Date: Tag der offenen Türe neue Gemeindeverwaltung 

Am Freitag, 23. August 2024 findet der Tag der offenen Türe der neuen 
Gemeindeverwaltung am Bühlweg 1 statt. Wir bitten die Bevölkerung, sich dieses 
Datum zu reservieren. Der Gemeinderat und die Verwaltung freuen sich, möglichst 
viele Einwohnerinnen und Einwohner an diesem Nachmittag / Abend zu begrüssen 
und die neuen Räumlichkeiten präsentieren zu können.  

Es ist nebst der freien Besichtigung auch eine Festwirtschaft geplant inkl. Attraktionen 
für Kinder. Gleichzeitig findet auch der Neuzuzügeranlass mit der gewohnten 
Vorstellung der Vereine statt. Nähere Infos zum Anlass im nächsten Gemeindeblatt. 
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Praxishandhabung Balkon-Photovoltaikanlagen  

Bekanntlich können Photovoltaikanlagen 
oder Solaranlagen auf Dächern ohne 
Baubewilligung erstellt werden, sofern die 
Gestaltungsrichtlinien des Kantons 
eingehalten werden. Für solche Anlagen 

besteht nur eine Meldepflicht bei der Gemeinde. Die Meldung wird über die Plattform 
eBau eingereicht, die Gemeindeverwaltung prüft, ob die Gestaltungsvorgaben 
eingehalten sind und bestätigt die Meldung meist innerhalb einer Woche.  

Anders ist dies bei Anlagen, welche freistehend 
oder an der Fassade angebracht werden. Diese 
sind baubewilligungspflichtig und benötigen daher 
ein Baugesuch. In letzter Zeit wurde festgestellt, 
dass vermehrt sogenannte Balkonkraftwerke oder 
Plug-and-Play PV-Anlagen montiert wurden, die 
durch die Montage an der Fassade oder 
Balkonbrüstung baubewilligungspflichtig wären. 
Diese können aber ohne Bewilligung durch den Elektrizitätsversorger (eine einfache 
Meldung an den Energieversorger genügt) und in den meisten Fällen selber und ohne 
spezielle Fachkenntnis montiert und an einer haushaltsüblichen Steckdose 
angeschlossen werden. Solche Anlagen können im Detailhandel gekauft oder übers 
Internet bestellt werden. Die Notwendigkeit einer Baubewilligung macht die eigentlich 
unkomplizierte Art und Weise unnötig kompliziert. Die Bau- und Wasserkommission 
hat deshalb beschlossen, eine einfache Praxishandhabung dieser Anlagen zu 
definieren. 

 

Bei Fragen zu dieser Thematik können Sie sich gerne an die Bauverwaltung wenden.  

  

PV-Anlagen an Fassaden sind grundsätzlich baubewilligungspflichtig. 
Plug-and-Play Photovoltaik-Anlagen resp. «Balkonkraftwerke» sind unter 
folgenden Voraussetzungen baubewilligungsfrei: 

1. maximal eine solche Anlage pro Wohneinheit 
2. Fläche der PV-Paneelen an Balkon oder Fassade maximal 4.50 m2 

Die Ausnahme davon sind Anlagen innerhalb des Ortsbildschutzgebietes 
oder an Baudenkmälern, welche weiterhin der Baubewilligungspflicht 
unterliegen. 
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Neophyten Einheimische Pflanzen in Bedrängnis 

Harmlose und invasive Neophyten 
Neophyten sind Pflanzenarten, die nach dem Jahr 1492 durch menschliche Aktivitäten 
absichtlich oder unabsichtlich in die Schweiz eingeführt wurden. Die meisten dieser 
Pflanzen bereichern unsere Flora. Wenige Arten weisen jedoch ein invasives 
Verhalten auf und gefährden durch die Verdrängung anderer Pflanzenarten die 
biologische Vielfalt sowie das Nahrungsangebot für Insekten. Sind invasive Neophyten 
einmal aus dem Garten entkommen, sind sie nur noch schwer zu kontrollieren und 
können neben den häufigen ökologischen Schäden, auch gesundheitliche Probleme 
sowie ökonomische Verluste verursachen.  
 
Invasive Neophyten, die häufig bei uns vorkommen: 
Einjähriges Berufkraut  Samenstand 

Massenbefall auf einer Weide gemähte Pflanze treibt im Frühling wieder aus 
 

Beschreibung: 
Das Einjährige Berufkraut ist in Nord-Amerika beheimatet und wurde bei uns als 
Gartenpflanze eingeführt. Es ist eine bis 1 m hohe Krautpflanze. Die ganze Pflanze ist 
behaart. Im Gegensatz zur Kamille, die dem Berufkraut sehr ähnlich ist, hat das 
Berufkraut ungeteilte grob gezähnte Blätter. Ab Juli entstehen bereits reife Samen, die 
meist schon im Herbst keimen. Die Überwinterung findet dann als Rosette statt. Die 
Früchtchen sind mit einem Schirmchen versehen, wodurch sie mit dem Wind 
kilometerweit fortgetragen werden können. Keimfähige Samen bilden sich auch ohne 
Befruchtung. Daher kann sich aus einer einzigen Pflanze ein ganzer Bestand bilden. 
 

Gefahren: 
Obwohl das Berufkraut nicht giftig ist, wird es vom Vieh gemieden. Daher kann es sich 
auf Weiden massiv vermehren und diese stark verunkrauten. Auf Magerwiesen 
verdrängt es die einheimische, zum Teil schon selten gewordene Flora. 
 

Bekämpfung: 
Die Pflanzen müssen vor der Blüte ausgerissen werden. Das Pflanzenmaterial 
entsorgt man in der Kehrichtverbrennung. Werden sie gemäht, treiben sie wieder aus 
und bilden in kurzer Zeit Blüten oder werden sogar mehrjährig.  

  

In der Gemeinde Uttigen ist das Einjährige Berufkraut bereits stark 
ausgebreitet – wir bitten Sie, rechtzeitig die Bekämpfung an die Hand zu 

nehmen. Besten Dank für Ihre Mithilfe! 
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Weitere invasive Neophyten:  
Japanischer Staudenknöterich 

 

Riesen Bärenklau 

 
 

Westasiatischer Kirschlorbeer 

 

Chinesische Sommerflieder 

 

Kanadische Goldrute 

 
Drüsiges Springkraut 
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Einheimische invasive für viele Tiere giftige Pflanze, die häufig bei uns 
vorkommt: 
Jakobskreuzkraut 

 
Bitte helfen Sie mit, die Neophyten in Uttigen zu bekämpfen und säubern Sie Ihre 
privaten Gärten, Vorplätze und Böschungen etc. regelmässig von den schädlichen 
Pflanzen. 
 
Weitere Informationen zu den invasiven Neophyten finden Sie hier:  
https://www.infoflora.ch/de/neophyten.html            www.neophyt.ch  
 
Vielen Dank für Ihre Unterstützung! 
Quellen: Fotos: Erwin Jörg, www.neophyt.ch 

 

Laut ist Out – Kampagne Respekt und Toleranz Schulanlage Uttigen 

Von den Anwohnern der Schulanlage Uttigen sind im letzten Jahr vermehrt 
Reklamationen über abendliche Ruhestörungen und Lärm an Sonn- und Feiertagen 
eingetroffen. Die ausserschulische Nutzung des Schulareals durch Jugendliche führt 

immer mehr zu Problemen. Dem Gemeinderat 
ist es wichtig, die Anliegen der Anwohnenden 
ernst zu nehmen, dennoch möchte er die 
Freizeitnutzung der Schulanlage nicht 
verbieten. Ein angenehmes und respektvolles 
Miteinander sollte möglich sein. Aus diesem 
Grund hat der Gemeinderat ein Plakat 
gestalten lassen, das die Nutzenden des 
Schulareals auf die wichtigsten Grundlagen 
hinweisen soll.  

Gleichzeitig wurde auch das bestehende 
Verbot auf der Schulanlage erneuert, damit 
eine rechtlich durchsetzbare Grundlage 
besteht, sollten wiederholt Probleme auftreten.  

Die Plakate und das Verbot werden im März / 
April 2024 aufgestellt.  

Danke für ein rücksichtsvolles und tolerantes Miteinander auf der Schulanlage!  
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Kunststoffsammlung Bring Plastic back 

660 Kilogramm Haushalt-Kunststoffe gesammelt 

Verpackungen, Flaschen, Folien – Kunststoff ist 
im Haushalt allgegenwärtig. Nach Gebrauch 
sollte er aber nicht einfach weggeworfen werden, 
da viele der Materialen wiederverwertbar sind. 
Die Gemeinde Uttigen hat im Rahmen des 
Berner Projekts unter dem Motto «Bring Plastic 
back» im Jahr 2023 die stolze Zahl von total 660 
kg Haushaltkunststoff gesammelt und dem 

Recycling zugeführt. Das Sammelgut ist vom 1. Oktober 2023 bis zum 31. 
Dezember 2023 angefallen. 

Die Gemeinde Uttigen ist Teil des schweizweit ersten, kantonal einheitlichen und 
national mit «Bring Plastic back» kompatiblen Sammelsystem für Haushaltkunststoffe. 
Mit dieser Berner Recyclinglösung – unterstützt von der AVAG Umwelt AG – starteten 
im Mai 2023 50 Gemeinden. Nach rund neun Monaten kann vermeldet werden, dass 
in 166 Berner Gemeinden bereits 527'000 Personen Zugang zum Sammelsystem 
haben. Die Akzeptanz dieser Recyclinglösung ist erfreulich, wurden bisher doch 1,28 
Mio. kostenpflichtige Sammelsäcke in den Umlauf gebracht und total 430 Tonnen 
Kunststoff retourniert. Davon wurden im Jahr 2023 allein in der Gemeinde Uttigen 660 
Kilogramm Kunststoffe gesammelt und dem Recycling zugeführt. Dies ist eine 
beachtliche Menge und zeigt, dass sich auch das Sammeln der vermeintlich kleinen 
Haushaltsanteile lohnt. 

«Bring Plastic back» - Plastik-Recycling, dem Sie vertrauen können 

Das Sammelsystem ist nach den strengen Anforderungen des Vereins Schweizer 
Plastic Recycler zertifiziert. Die Zertifizierung beinhaltet ein komplettes und 
regelmässiges Stofffluss-Monitoring nach der Methode der EMPA. Dies garantiert, 
dass aus dem Plastikabfall auf sinnvolle Weise neue Rohstoffe gewonnen werden. 

Kunststoff wiederverwertet statt vernichtet  

Die Kunststoffsammlung der Gemeinde Uttigen ersetzte im stofflichen Recycling 330 
kg Neumaterial, was 990l Erdöl einsparte. Das daraus gewonnene Regranulat reicht 
zum Beispiel für die Herstellung von 258m Kabelschutzrohren. 

Die nicht recyclebaren Mischkunststoffe wurden der Zementindustrie als 
Ersatzbrennstoff zugeführt und ersetzten so 330 kg Stein- oder Braunkohle. 

Gegenüber der thermischen Verwertung in einer Kehrichtverwertungsanlage konnten 
1868 kg CO2-Emissionen eingespart werden. Diese Einsparung entspricht einer 
Autofahrt mit einem Mittelklassewagen von 14377 km. 

Weitere Informationen finden Sie unter www.sammelsack.ch 

Laut
ist
OUT

Für eine harmonische 
Gemeinschaft

Respektiere die  
offizielle Ruhezeit
22.00 – 06.00 Uhr

Zeige Toleranz und 
Rücksicht gegenüber 
Nachbarn

Reduziere die 
Lautstärke deiner 
Musikboxen

Beachte das  
richterliche Verbot

Respekt ist IN

Gemeinde

UTTIGEN
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Vielen Dank für Ihre Unterstützung! 
Quellen: Fotos: Erwin Jörg, www.neophyt.ch 

 

Laut ist Out – Kampagne Respekt und Toleranz Schulanlage Uttigen 

Von den Anwohnern der Schulanlage Uttigen sind im letzten Jahr vermehrt 
Reklamationen über abendliche Ruhestörungen und Lärm an Sonn- und Feiertagen 
eingetroffen. Die ausserschulische Nutzung des Schulareals durch Jugendliche führt 

immer mehr zu Problemen. Dem Gemeinderat 
ist es wichtig, die Anliegen der Anwohnenden 
ernst zu nehmen, dennoch möchte er die 
Freizeitnutzung der Schulanlage nicht 
verbieten. Ein angenehmes und respektvolles 
Miteinander sollte möglich sein. Aus diesem 
Grund hat der Gemeinderat ein Plakat 
gestalten lassen, das die Nutzenden des 
Schulareals auf die wichtigsten Grundlagen 
hinweisen soll.  

Gleichzeitig wurde auch das bestehende 
Verbot auf der Schulanlage erneuert, damit 
eine rechtlich durchsetzbare Grundlage 
besteht, sollten wiederholt Probleme auftreten.  

Die Plakate und das Verbot werden im März / 
April 2024 aufgestellt.  

Danke für ein rücksichtsvolles und tolerantes Miteinander auf der Schulanlage!  
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Kunststoffsammlung Bring Plastic back 

660 Kilogramm Haushalt-Kunststoffe gesammelt 

Verpackungen, Flaschen, Folien – Kunststoff ist 
im Haushalt allgegenwärtig. Nach Gebrauch 
sollte er aber nicht einfach weggeworfen werden, 
da viele der Materialen wiederverwertbar sind. 
Die Gemeinde Uttigen hat im Rahmen des 
Berner Projekts unter dem Motto «Bring Plastic 
back» im Jahr 2023 die stolze Zahl von total 660 
kg Haushaltkunststoff gesammelt und dem 

Recycling zugeführt. Das Sammelgut ist vom 1. Oktober 2023 bis zum 31. 
Dezember 2023 angefallen. 

Die Gemeinde Uttigen ist Teil des schweizweit ersten, kantonal einheitlichen und 
national mit «Bring Plastic back» kompatiblen Sammelsystem für Haushaltkunststoffe. 
Mit dieser Berner Recyclinglösung – unterstützt von der AVAG Umwelt AG – starteten 
im Mai 2023 50 Gemeinden. Nach rund neun Monaten kann vermeldet werden, dass 
in 166 Berner Gemeinden bereits 527'000 Personen Zugang zum Sammelsystem 
haben. Die Akzeptanz dieser Recyclinglösung ist erfreulich, wurden bisher doch 1,28 
Mio. kostenpflichtige Sammelsäcke in den Umlauf gebracht und total 430 Tonnen 
Kunststoff retourniert. Davon wurden im Jahr 2023 allein in der Gemeinde Uttigen 660 
Kilogramm Kunststoffe gesammelt und dem Recycling zugeführt. Dies ist eine 
beachtliche Menge und zeigt, dass sich auch das Sammeln der vermeintlich kleinen 
Haushaltsanteile lohnt. 

«Bring Plastic back» - Plastik-Recycling, dem Sie vertrauen können 

Das Sammelsystem ist nach den strengen Anforderungen des Vereins Schweizer 
Plastic Recycler zertifiziert. Die Zertifizierung beinhaltet ein komplettes und 
regelmässiges Stofffluss-Monitoring nach der Methode der EMPA. Dies garantiert, 
dass aus dem Plastikabfall auf sinnvolle Weise neue Rohstoffe gewonnen werden. 

Kunststoff wiederverwertet statt vernichtet  

Die Kunststoffsammlung der Gemeinde Uttigen ersetzte im stofflichen Recycling 330 
kg Neumaterial, was 990l Erdöl einsparte. Das daraus gewonnene Regranulat reicht 
zum Beispiel für die Herstellung von 258m Kabelschutzrohren. 

Die nicht recyclebaren Mischkunststoffe wurden der Zementindustrie als 
Ersatzbrennstoff zugeführt und ersetzten so 330 kg Stein- oder Braunkohle. 

Gegenüber der thermischen Verwertung in einer Kehrichtverwertungsanlage konnten 
1868 kg CO2-Emissionen eingespart werden. Diese Einsparung entspricht einer 
Autofahrt mit einem Mittelklassewagen von 14377 km. 

Weitere Informationen finden Sie unter www.sammelsack.ch 
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Coop Gemeinde Duell 

EIN ANLASS FÜR DIE GANZE BEVÖLKERUNG VON UTTIGEN 

Das «Coop Gemeinde Duell» ist das grösste, nationale Programm zur Förderung von 
mehr Bewegung in der Schweizer Bevölkerung. Es wurde 2005 vom Bundesamt für 
Sport BASPO ins Leben gerufen. Im Jahr 2011 wurde die Gesamtverantwortung für 
das Projekt an schweiz.bewegt übertragen. In diesem Jahr ist Uttigen mit dabei. 

Das Projekt in Kürze:  

• Jeweils im Mai organisieren rund 200 Gemeinden in Zusammenarbeit mit 
Vereinen, Schulen und Privaten Sport- und Bewegungsangebote für die 
Bevölkerung.  
 

• Dabei sammelt die Schweizer Bevölkerung Bewegungsminuten für ihre 
Gemeinde und verhilft ihr somit zum Titel der "bewegtesten Gemeinde der 
Schweiz".  
 

• Die teilnehmenden Gemeinden werden je nach Anzahl Einwohner in 4 
Kategorien eingeteilt. Die drei «bewegtesten» Gemeinden jeder 
Kategorie werden mit einem Geldbetrag prämiert. 
 

• Der Spass an der Bewegung steht im Vordergrund. Es wird bewusst 
die Bewegungszeit und nicht die Leistung der Teilnehmenden gemessen, 
damit auch wirklich alle mitmachen können.  

Detaillierte Infos zum Projekt findest du hier: www.coopgemeindeduell.ch 

 

Mit der kostenlosen App können alle Einzelpersonen, auch nicht Uttiger*innen, 
vom 1. Mai bis 2. Juni individuelle Bewegungsminuten für die Gemeinde sammeln. Ob 
beim Spazieren, Velofahren, Wandern, Tennis-/ oder Fussball spielen – jede Minute 
zählt. Einfach die App herunterladen, die Gemeinde Uttigen anwählen und deine 
Bewegungsminuten erfassen.  

ACHTUNG: Die App kann heruntergeladen werden, funktioniert jedoch erst ab 
dem 1. Mai. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gemeinde Uttigen  
3628 Uttigen  

 

hat in ihrem Gemeindegebiet im Jahr 2023 total 
 

660 KILOGRAMM 
 

Haushalt-Kunststoffe in Sammelsäcken gesammelt. 
 

Die gesammelten Haushalt-Kunststoffe wurden gemäss den Anforderungen der Kunststoff-Charta Schweiz des Vereins 
Schweizer Plastic Recycler (VSPR) dem kontrollierten Recycling zugeführt. Dank dieser Sammelleistung konnten 

folgende wertvolle Rohstoffe der Wiederverwertung zugeführt und Einsparungen für die Umwelt erzielt werden: 

 
 
 

   330 Kilogramm    990 Liter     330 Kilogramm     1’868 Kilogramm 
 Regranulat     Erdöl     Stein- / Braunkohle   Treibhausgase 
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Zurückschneiden von Bäumen und Sträuchern  

Die Strassenanstösser werden wiederum ersucht, bezüglich Bepflanzungen und 
Einfriedungen an öffentlichen Strassen folgende Hinweise auf die geltenden 
gesetzlichen Bestimmungen zu beachten: 

Bäume, Sträucher und Anpflanzungen, die zu nahe an 
Strassen stehen oder in den Strassenraum hineinragen, 
gefährden die Verkehrsteilnehmenden, aber auch Kinder 
und Erwachsene, die aus verdeckten Standorten 
unvermittelt auf die Strasse treten. Zur Verhinderung 
derartiger Verkehrsgefährdungen schreiben das 

Strassengesetz sowie die Strassenverordnung unter anderem vor: 

- Hecken, Sträucher, landwirtschaftliche 
Kulturen und nicht hochstämmige Bäume 
müssen seitlich mindestens 50 cm Abstand 
vom Fahrbahnrand haben. Überhängende 
Äste dürfen nicht in den über der Strasse 
freizuhaltenden Luftraum von 4.50 m Höhe 
hineinragen; über Geh- und Radwegen muss 
mindestens eine Höhe von 2.50 m freigehalten 
werden. Bei Radwegen ist ausserdem ein seitlicher Abstand von 50 cm 
freizuhalten. 

- Die Wirkung der Strassenbeleuchtung darf nicht beeinträchtigt werden. 
- Einfriedungen und Zäune bis zu einer Höhe von 1.2 Metern müssen einen 

Strassenabstand von mindestens 0.5 Metern ab Fahrbahnrand einhalten. Sind sie 
höher, so müssen sie um ihre Mehrhöhe zurückversetzt werden. An 
unübersichtlichen Strassenstellen dürfen Einfriedungen und Zäune die Fahrbahn 
um höchstens 0.6 Meter überragen. Für nicht hochstämmige Bäume, Hecken, 
Sträucher, landwirtschaftliche Kulturen und dergleichen gelten dieselben 
Vorschriften. Der Geltungsbereich erstreckt sich auch auf bestehende Pflanzen. 

Die Strassenanstösser werden hiermit ersucht, die Äste und andere Bepflanzungen 
alljährlich bis zum 31. Mai und im Verlaufe des Jahres nötigenfalls erneut auf das 
vorgeschriebene Lichtmass zurückzuschneiden.  
 
An unübersichtlichen Strassenstellen sind Bäume, Grünhecken, Sträucher, 
gärtnerische und landwirtschaftliche Kulturen (z.B. Mais) in einem genügend grossen 
Abstand gegenüber der Fahrbahn anzupflanzen, damit sie nicht zurückgeschnitten 
bzw. vorzeitig gemäht werden müssen.  

Die Grundeigentümer entlang von Gemeindestrassen und von öffentlichen Strassen 
privater Eigentümer haben Bäume und grössere Äste, welche dem Wind und den 
Witterungseinflüssen nicht genügend Widerstand leisten und auf die Verkehrsfläche 
stürzen können, rechtzeitig zu beseitigen.  
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Fahrverbot für militärische Fahrzeuge  

Die Zufahrt zum Munitionsdepot gibt immer wieder Anlass für Gesprächsstoff. 
Zahlreiche Fahrer/innen vertrauen ihrem Navigationsgerät oder dem Smartphone und 
fahren den «kürzesten Weg» über die Stegmattstrasse und Alpenstrasse. Bereits vor 
einigen Jahren hat die Armee militärische Fahrverbote aufgestellt. Im letzten Jahr 
wurde die Signalisation bereits ab Autobahnausfahrt Thun Nord erneuert und klarer 

beschildert. Einige Fahrer hält dies leider immer noch nicht 
davon ab, die Verkehrsanweisungen der gelb-schwarzen 
Schilder einzuhalten.  

Der Gemeinderat ist in dieser Hinsicht in stetigem Kontakt 
mit dem Armeelogistikcenter. Es ist allen Beteiligten wichtig, 
dass der Verkehr durchs Dorf Uttigen geregelt und klar über 

die Stationsstrasse und Thunstrasse geführt wird.  

Falls militärische Fahrzeuge im Bereich der Fahrverbote gesichtet werden, können 
diese mit einem Foto (Nummernschild muss erkennbar sein) dem Ort und der genauen 
Zeit der Gemeindeverwaltung gemeldet werden. Die Verwaltung leitet die Meldungen 
an die Militärpolizei weiter, die je nach Situation die Fehlbaren direkt im Munitionsdepot 
aufgreift und entsprechende Strafverfahren eröffnet.  

Besten Dank für Ihre Mithilfe.  
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 frei nach den Brautbriefen zwischen 
 Maria von Wedemeyer & Dietrich Bonhoeffer 
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 Stück & Spiel:  
 Deborah Buehlmann & Samuel Jersak 
 Regie: Barbara Baer 

 

SSaammssttaagg,,  1166..  MMäärrzz  22002244,,  2200  UUhhrr  
Kirchgemeindehaus Uttigen 

 

Kollekte 
 
 

«mittendrin» www.ref-kirchdorf.ch 
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Kanton Bern
be.prosenectute.ch

Steuererklärungsdienst
Kompetent und diskret: Der Steuererklärungsdienst steht  
Personen ab dem 60. Lebensjahr zur Verfügung. Unsere  
Fachpersonen füllen Ihnen gerne Ihre Steuererklärung aus. 
Wenn Sie nicht mobil sind, kommen wir auch zu Ihnen  
nach Hause. 

Beratungsstelle Liebefeld
Hildegardstrasse 18

3097 Liebefeld
Telefon 031 359 03 03

Beratungsstelle Bern
Berner Generationenhaus

Bahnhofplatz 2, 3011 Bern
Telefon 031 359 03 03

Beratungsstelle Thun
Malerweg 2, Postfach 152

3602 Thun
Telefon 033 226 60 60

Beratungsstelle Interlaken
Strandbadstrasse 3

3800 Interlaken
Telefon 033 226 60 60

Beratungsstelle Biel
Zentralstrasse 40, Postfach 940

2501 Biel/Bienne
Telefon 032 328 31 11

Beratungsstelle Lyss
Steinweg 26, Postfach 171

3250 Lyss
Telefon 032 328 31 11

Beratungsstelle Burgdorf
Lyssachstrasse 17

3400 Burgdorf
Telefon 034 420 16 50

Beratungsstelle Konolfingen
Chisenmattweg 32, Postfach 108

3510 Konolfingen
Telefon 031 790 00 10

Beratungsstelle Langenthal
Bützbergstrasse 19

4900 Langenthal
Telefon 062 916 80 90

Steuer- erklärung
2023

Pro Senectute Kanton Bern
info@be.prosenectute.ch

be.prosenectute.ch

Spendenkonto 
CH98 0900 0000 3000 0890 6

Jetzt mit TWINT spenden

Steuererklärungsdienst
Folgende Unterlagen sind für das  
Ausfüllen der Steuererklärung erforderlich:

Unterlagen der Steuerverwaltung
•  Kopie der Steuererklärung 2022 (auch wenn durch Pro Senectute ausgefüllt)
•  Definitive Veranlagung 2022 (Schlussabrechnung)
•  Brief Steuerverwaltung 2023 mit online-Zugangsdaten
 (ZPV-Nr., Fall-Nr. und ID-Code)

Belege über Einnahmen und Vermögen per 31.12.2023
•  Rentenbescheinigungen 2023 über AHV-, IV- und SUVA-Renten,
 Pensionskasse- und 3. Säulen-Renten sowie aller übrigen  

in- und ausländischen Renten
•  Belege über bezogene Ergänzungsleistungen 2023
•  Lohnausweise 2023 aus unselbstständiger Erwerbstätigkeit und/oder  

Verzeichnis der Einkünfte aus selbstständiger Erwerbstätigkeit, Beleg über 
die Gewinnungskosten wie ÖV-Abos usw.

•  Abrechnungen über Taggelder von Krankenkassen und Unfallversicherun-
gen 2023, die Ihnen direkt ausbezahlt wurden (Bescheinigungen)

•  Bescheinigungen über die Ausrichtung von Taggeldern aus Arbeitslosen-
 versicherung 2023
•  Steuerbescheinigungen per 31.12.2023, sämtliche Konten bei  

Bank-, Post- und übrigen Finanzinstitutionen
•  Wertschriftendepots Wertschriften Steuerverzeichnis per 31.12.2023 oder 

Wertschriftenverzeichnis inkl. Nachweise über ausbezahlte Dividenden
•  Angaben zu Erbschaften, unverteilten Erbschaften, Miteigentum und 

Schenkungen
•  Originalbelege über Lotterie- und Totogewinne 2023
•  Weitere Vermögenswerte im In- und Ausland wie Liegenschaften,  

Fahrzeuge, Sammlungen usw.

Belege über Ausgaben
•  Belege der selbstgetragenen Krankheitskosten im Jahr 2023:
 Zusammenzug der Krankheitskosten (wird von der Krankenkasse zugestellt, 

sonst bitte verlangen); Belege wie Zahnarzt, Optiker, Apotheke, Spitex,  
Hilfsmittel, Brillen, Schuheinlagen, Hörgeräte und -batterien, Fahrdienste 
sowie weitere krankheitsbedingte Mehrkosten

•  Belege der bezahlten Krankenkassen-, Renten-, Lebens- und  
Unfallversicherungsprämien für das Jahr 2023

•  Zusammenstellung erhaltener oder bezahlter Unterhaltsbeiträge  
(bei Alimenten wenn möglich mit AHV-Nr. oder Geburtsdatum der  
begünstigten oder zahlenden Person)

•  Spenden und Vergabungen sowie Beiträge an politische Parteien und  
Berufsverbände im 2023

•  Rückkaufswerte von Lebensversicherungen
•  Geleistete AHV-Beiträge und Beiträge in Säule 3a
•  Verzeichnis der Schulden und Darlehen per 31.12.2023 sowie der  

Schuldzins per 2023

WohneigentumsbesitzerInnen
•  Bei selbstbewohnten Liegenschaften oder Stockwerkeigentum: Sämtliche 

Belege über die Liegenschaftssteuern und den Liegenschaftsunterhalt im 
Jahr 2023. Verzeichnis der Hypotheken mit Zinsangaben per 2023.

HeimbewohnerInnen
•  Sämtliche Tarifausweise 2023
•  Sämtliche Heimrechnungen 2023
•  Bescheinigung Langzeitpflegeversicherung,  

falls Versicherung abgeschlossen

Kosten: Die Kosten (siehe beiliegende Tariftabelle) werden Ihnen in  
Rechnung gestellt.

Haftung: Haftansprüche für Schäden, die aus der Erbringung dieser  
Dienstleistung entstehen, sind ausgeschlossen, wenn die gesetzlichen  
Vorschriften eingehalten wurden und keine grobfahrlässigen Fehler  
vorliegen.

Personen mit Beistandschaften: Bitte wenden Sie sich vorgängig an  
Ihren Beistand.

Vorbehalt: Bei komplexen Fällen kann Pro Senectute den Auftrag ablehnen. 

Auskunft und Anmeldung: Melden Sie sich bei Ihrer zuständigen  
Beratungsstelle. Sie finden die entsprechenden Angaben auf der Rückseite.
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Die Tarife für das Ausfüllen und die Beratung sind 
abhängig vom Reinvermögen. Die Kosten werden 
Ihnen in Rechnung gestellt.

Bei komplexen Fällen kann Pro Senectute den Auftrag ablehnen.

Stufe Pauschaltarife
CHF

Reinvermögen
CHF

1 50 bis 25‘000

2 75    25‘001 –    50‘000

3 120    50‘001 – 100‘000

4 150 100‘001 – 200‘000

5 175 200‘001 – 300‘000

6 200 300’001 – 400’000

7 230 400’001 – 500’000

8 250 500‘001 – 600‘000

9 270 600‘001 – 700‘000

10 300 700‘001 – 800‘000

11 330 800‘001 – 900‘000

12 400 900‘001 – 999‘999

13 500 über 1 Mio.

Wegpauschale bei Haus- / Heimbesuchen CHF 10

Steuererklärungsdienst
Tarife inkl. MWST
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Angebot 
 
Gruppenunterricht instrumental Schuljahr 2024/25 
Gemeinsam mit anderen im abwechslungsreich angeleiteten Gruppenunterricht 
während eines Jahres vertieft ein Instrument kennen lernen - oder den Unterricht 
fortsetzen (Blockflötenkurse 2 und 3) - Grundlagen erarbeiten, zusammen Musik 
machen. Nach dem Jahreskurs wird sorgfältig geprüft, wie die Gruppenmitglieder 
auf dem Weg, aktiv zu musizieren, weiter optimal begleitet werden können. Für 
das obere Gürbetal finden die Kurse in Uetendorf und Seftigen statt. Mehr 
Informationen zum Angebot finden Sie unter 
 

 
. 
 

 
 

 
 
Veranstaltungen 
 
 
Spring Jam 
Donnerstag, 21. März, 19.30 Uhr, Alti Moschti Mühlethurnen 
Ein buntes Programm mit wechselnden Band-Besetzungen, präsentiert von 
Schüler:innen und Lehrpersonen der Stilrichtung PopRockJazz. 
 

Angebote in Uetendorf     
Instrument Einstiegsalter Tag Zeit Lehrperson Preis/Semester 

Ukulele ab Kindergarten 2 Dienstag 
13.50-
14.30 D. Stoller 300.- 

Blockflöte 1 für Anfänger Dienstag 
15.30-
16.10 E. Beer 150.- 

Blockflöte 2 
nach einem Jahr 
Blockflötenunterricht Dienstag 

16.15-
16.55 E. Beer 300.- 

Altblockflöte 3 
nach zwei Jahren 
Blockflötenunterricht Dienstag 

17.00-
17.40 E. Beer 300.- 

Klavier 2. + 3. Klasse Mittwoch 
13.45-
14.25 E. Beer 300.- 

Klavier 
Kindergarten 2 +  
1. Klasse Freitag 

13.45-
14.25 E. Beer 300.- 

Angebote in Seftigen     
Instrument Einstiegsalter Tag Zeit Lehrperson Preis/Semester 

Trompete/Cornet ab 3. Klasse Donnerstag 
17.30-
18.10 J. Bots 300.- 
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Familienkonzert ‘Aschenbrödel’ 
Sonntag, 24. März, 11.00 Uhr, Aaresaal Belp 
Die Jugendmusik Gürbetal umrahmt unter der Leitung von Joram Bots und 
Stefan Rolli musikalisch die Geschichte von Aschenbrödel. Als Erzählerin führt 
Astrid Pfarrer durch das Konzert. 
Im Anschluss gibt es die Gelegenheit, unter Anleitung von Lehrpersonen 
Instrumente auszuprobieren. 
 
Weitere Veranstaltungen und alle Angebote unter www.ms-guerbetal.ch 
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Insektenbekämpfung 
 
Die Feuerwehr Uetendorfplus leistet keine Einsätze zur Insektenbekämpfung mehr. Für Auskünfte und/oder 
Beratungen steht die Feuerwehr unter Tel. 033 346 40 30 aber nach wie vor gerne zur Verfügung.  
 
Bienenschwärme einfangen: 
➢ Annen Christian, Uetendorf, 079 634 02 00 / 033 345 33 79 
➢ Augsburger Fritz, Uetendorf, 079 432 98 10 / 033 345 14 10 
➢ Balduini Angela, Uetendorf, 033 335 58 52 
➢ Gerber Karl, Uttigen, 079 753 32 91 
➢ Halbeisen Hugo, Uttigen, 079 139 62 62 
➢ Neuenschwander Maja, Uttigen, 078 847 44 83 
➢ Neuenschwander Ruedi, Uttigen, 079 240 59 40 

 
Für die Bekämpfung von Wespen- und Bienenschwärmen (an/in Gebäuden) wenden Sie sich bitte an eine 
anerkannte Spezialfirma (Schädlingsbekämpfung).  

 
Bei vielen Hausrat- und/oder Gebäudeversicherungen sind Insektenschäden bis zu einem gewissen Betrag 
abgedeckt. Dabei werden Schäden am Haus, welche durch Insekten oder durch deren Bekämpfung 
entstanden sind, übernommen. 
 
Für diesbezüglich detaillierte Auskünfte wenden Sie sich bitte an Ihren Versicherer und/oder die 
Gebäudeversicherung des Kantons Bern (GVB). Vor einer Auftragsvergabe ist immer zuerst mit dem 
Versicherer Kontakt aufzunehmen und die Deckung zu überprüfen. 

 
 
 
 

 

FEUERWEHR UETENDORFPLUS 
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 FEUERWEHR UETENDORFPLUS 

 
 
 

Feuerwehr-Infoabend / Aufnahme neuer AdF für 2025 
 

Mittwoch, 05.06.2024, 19:00 Uhr, Feuerwehrmagazin Riedern in Uetendorf  
 
Gemäss Feuerwehrreglement sind alle in der Gemeinde wohnhaften Frauen und Männer 
feuerwehrpflichtig. Die Feuerwehrpflicht beginnt am 1. Januar des Jahres, in dem das 19. 
Altersjahr zurückgelegt wird und dauert bis zum 31. Dezember des Jahres, in dem das 52. 
Altersjahr vollendet ist. Erfüllt wird die Pflicht durch aktive Dienstleistung oder durch 
Bezahlung der Feuerwehr-Ersatzabgabe. Am Infoabend dürfen diejenigen Frauen und Männer 
teilnehmen, welche Interesse haben, aktiven Feuerwehrdienst zu leisten und bereit sind, die 
erforderlichen Feuerwehrkurse zu besuchen. Über die Einteilung in den aktiven 
Feuerwehrdienst entscheidet in erster Instanz das Feuerwehrkommando. Bei diesem 
Entscheid werden Personen bevorzugt, welche unter der Woche tagsüber ausrücken können. 
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Herzlich Willkommen im 2024! 

Die ROKJA wünscht euch allen ein gutes Jahr 2024. Unser Kalender ist schon wieder voller 
Termine und wir stecken mitten in der Planung und Organisation der Treffs und Projekte. 

Der Wagen on Tour erhält einen neuen Anstrich, die Jugendtreffs erhalten neue 
Kühlschränke, in den Kindertreffs gibt es neue Spielgeräte, und, und, und. 

 

Wir freuen uns auf dieses Jahr mit euch. 

 

Team 

Linda hat ihr Vorpraktikum bei der ROKJA Ende Januar erfolgreich abgeschlossen. 

Liebe Linda wir danken dir für deinen Einsatz und wünschen dir auf 
deinem weiteren Weg alles Gute. 

 

Linda Walker: 

«Schwups und das halbe Jahr ist vorüber. Das Praktikum hat mir 
riesigen Spass gemacht. Ich durfte viele neue Erfahrungen sammeln 
und mir einen Eindruck verschaffen, was der Bereich der offenen 
Kinder- und Jugendarbeit zu bieten hat. Es war eine spannende und 
lehrreiche Zeit und ich danke dem Team der ROKJA, dass ich dieses 
Erlebnis machen konnte. Merci beaucoup!» 

 

Neu dabei ist Martina Zurbuchen. Seit 1. Februar absolviert sie bis 31. Juli 2024 ein 
Vorpraktikum und arbeitet in einem 80% Pensum bei der ROKJA. 

Martina Zurbuchen: 

«Es freut mich bis Ende Juli ein Teil des ROKJA-Teams 
zu sein. Ich bin 20 Jahre alt und habe die Ausbildung als 
Fachfrau Gesundheit im Sommer 2022 abgeschlossen. 
Um meiner Zukunft die Türen zu öffnen hängte ich 
danach die Berufsmaturität an. Meine Leidenschaften 
liegen beim Surfen und Reisen – hauptsächlich in der 
Natur und im Sport. Die Arbeit mit Kindern und 
Jugendlichen kenne ich bis jetzt von der Jungschar und 
von der Arbeit mit Strassenkindern auf meinen Reisen. 
Mein Ziel danach ist es in diesem Bereich weiterzumachen und somit in dieser Zeit 
Erfahrungen zu sammeln. Ich freue mich, dieses halbe Jahr mit euch zu erleben!» 

 

 

 

Kontakt: 
Rahel Friedli / 079 504 75 17  

Nicole Williner / williner.nicole@gmail.com 
 

www.frauenverein-uttigen.ch 
 

CHRABU-TRÄFF
DDuu  bbiisstt  hheerrzzlliicchh  wwiillllkkoommmmeenn!!  

  
Wer: 

alle Kinder von 0-jährig bis 
Kindergartenalter in Begleitung eines 

Erwachsenen 
    

DDoonnnneerrssttaagg  vvoonn  0099::0000--1111::0000  UUhhrr  
 

11. / 25.  Januar 24 
 

8. / 15. Februar 24 
 

7. / 21. März 24 
 

25.  April 24 
 

2. / 23. Mai 24 
 

13. / 27. Juni 24 
 

Ohne Anmeldung / unverbindlich 



Gemeindeblatt Uttigen März 2024| Seite 21 

 

 

 

  

Gemeindeblatt Uttigen März 2024| Seite 22 

 
 

 

 

Herzlich Willkommen im 2024! 

Die ROKJA wünscht euch allen ein gutes Jahr 2024. Unser Kalender ist schon wieder voller 
Termine und wir stecken mitten in der Planung und Organisation der Treffs und Projekte. 

Der Wagen on Tour erhält einen neuen Anstrich, die Jugendtreffs erhalten neue 
Kühlschränke, in den Kindertreffs gibt es neue Spielgeräte, und, und, und. 

 

Wir freuen uns auf dieses Jahr mit euch. 

 

Team 

Linda hat ihr Vorpraktikum bei der ROKJA Ende Januar erfolgreich abgeschlossen. 

Liebe Linda wir danken dir für deinen Einsatz und wünschen dir auf 
deinem weiteren Weg alles Gute. 

 

Linda Walker: 

«Schwups und das halbe Jahr ist vorüber. Das Praktikum hat mir 
riesigen Spass gemacht. Ich durfte viele neue Erfahrungen sammeln 
und mir einen Eindruck verschaffen, was der Bereich der offenen 
Kinder- und Jugendarbeit zu bieten hat. Es war eine spannende und 
lehrreiche Zeit und ich danke dem Team der ROKJA, dass ich dieses 
Erlebnis machen konnte. Merci beaucoup!» 

 

Neu dabei ist Martina Zurbuchen. Seit 1. Februar absolviert sie bis 31. Juli 2024 ein 
Vorpraktikum und arbeitet in einem 80% Pensum bei der ROKJA. 

Martina Zurbuchen: 

«Es freut mich bis Ende Juli ein Teil des ROKJA-Teams 
zu sein. Ich bin 20 Jahre alt und habe die Ausbildung als 
Fachfrau Gesundheit im Sommer 2022 abgeschlossen. 
Um meiner Zukunft die Türen zu öffnen hängte ich 
danach die Berufsmaturität an. Meine Leidenschaften 
liegen beim Surfen und Reisen – hauptsächlich in der 
Natur und im Sport. Die Arbeit mit Kindern und 
Jugendlichen kenne ich bis jetzt von der Jungschar und 
von der Arbeit mit Strassenkindern auf meinen Reisen. 
Mein Ziel danach ist es in diesem Bereich weiterzumachen und somit in dieser Zeit 
Erfahrungen zu sammeln. Ich freue mich, dieses halbe Jahr mit euch zu erleben!» 

 

 



Gemeindeblatt Uttigen März 2024| Seite 23 

Ausblick 

Im Jahr 2024 wartet auf euch unter anderem: 

• tolle Programme für den «Wagen on Tour»  
• tolle Programme im Bleifrei, Modi* & Gielä*-Träff 
• Jugendtreffs Bounz und New Point 
• Schulfeste 
• Kinderflohmarkt in Uetendorf am 13.04.24 & 17.08.24 
• Open-Air- Kino 
• Und, und, und 

 

 

 

Alle aktuellen Projekte und Öffnungszeiten unserer Kinder- und Jugendtreffs sind auch 
auf unserer Homepage www.rokja.ch ersichtlich. Oder besucht unseren Instagram 
Account _rokja_ 

Das ROKJA Team  
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Gemeindeverband Obergurnigel 
 

Forst-Längenbühl, Gurzelen, Seftigen, Thierachern, Uebeschi, Uetendorf, Uttigen 
 
 

 
 

Einladung zur Waldbegehung vom Samstag 
22. Juni 2024 von 09.00 – 12.00 Uhr 

 
 
• Treffpunkt 

09.00 Uhr beim Holzschopf Bettelegg (Koordinaten 602.150 /179.500) 
Anfahrt via Wattenwil, nach der Grillstelle Stafelalp rechts über die 
kleine Brücke. Weiterfahrt ca. 2 km auf der Naturstrasse. 
 

• Programm und Themen 
- Begrüssung, Vorstellen Programm und Ablauf 
- Besichtigung und Orientierung über die Zusammenarbeit 

Gemeindeverband Obergurnigel und Zivilschutz 
- Besichtigung und Orientierung zu aktuellen Ereignissen und Arbeiten      

im Obergurnigelwald 
- Ca. 11.30 Uhr Apéro und gemütliches Beisammensein mit Bräteln 

bei  der  Feuerstelle Bettelegg (Getränke vorhanden, Grillgut 
Selbstsorge) 

 
 
• Ausrüstung  

Gutes Schuhwerk und ev. Regenschutz. Die Begehung findet auf 
Wald- und Fusswegen statt. Sie wird bei jeder Witterung durchgeführt. 

 
 
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme. 
 
Gemeindeverband Obergurnigel 
Waldkommission und Revierförster 
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Vereinsleben / Parteien 

 Musikgesellschaft Uttigen                          
 
Die Musikgesellschaft Uttigen blickt auf ein interessantes und abwechslungsreiche 
Musikjahr zurück. An vielen Anlässen durften wir unsere Literatur vortragen, welche 
mit grosser Freude und Motivation einstudiert wurde. Ein spezieller Blick richten wir 
jederzeit gerne an unsere Jubiläumsfeier und den Musiktag vom vergangenen Juni. 
Bei schönstem Sommerwetter durften wir zwei sehr gelungene Festtage geniessen.  

Auch unser traditionelles Unterhaltungskonzert unter dem Motto «zämä Geburi fiire» 
mit Theater konnte im November 2023 im gewohnten Rahmen durchgeführt und die 
zahlreichen Besuchenden in die vielseitige Blasmusikwelt entführt werden 
 
Herzlichen Dank für Ihre wertvolle Unterstützung, sei es in Form von Applaus, 
besuchen von Anlässen, Geldspenden, einer Passivmitgliedschaft oder für die 
Spenden eines Musikstückes!  
 
Zuversichtlich schaut die MGU ins neue Jahr und freut sich sehr Inge Abbühl 
(Klarinette), Gaby Hofmann (Tenorhorn) und Mathias Engel (Trompete) in unseren 
Reihen als neue Aktivmitglieder zu begrüssen.  
 
An der HV 2024 wurde Regine Zimmermann als unsere neue Fähnrichin in das Amt 
gewählt. Als erste Frau in der Geschichte der Musikgesellschaft Uttigen übernimmt 
Sie dieses traditionelle Amt von Martin Kiener.  
 
Gerne machen wir Sie auf folgende Anlässe aufmerksam: 
 

• Spaghetti-Essen am Sonntag, 24. März 2023, 11-14 Uhr im MZG Uttigen 
 
Auf unseren Aufruf zum Projekt "Musig mache fägt" haben sich zahlreiche 
interessierte Musikerinnen und Musiker gemeldet. Lassen Sie sich 
überraschen von den neuen Tönen und geniessen Sie dazu den feinen 
Spaghetti-Plausch. Wir freuen uns auf Sie. 
 

• Konzerte an der Bea Bern am Freitag, 3. Mai 2024, Nachmittag 
 

 
Auf unserer Internetseite www.mguttigen.ch finden Sie immer die aktuellsten 
Informationen. 
 
Mit grosser Freude begrüssen wir Sie gerne an unseren nächsten Auftritten. 
 
Bis dahin wünscht Ihnen die MGU beste Gesundheit und schickt Ihnen musikalische 
Grüsse zu. 
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 Spaghetti-Essen
 verschiedene Saucen
à discrétion
0 – 5 Jahre: Gratis
6 – 16 Jahre: 1.– pro Lebensjahr
 ab 16 Jahren: 16.–

Sonntag, 24. März 2024
11:00 – 14:00 Uhr
im Mehrzweckgebäude 
Uttigen

mit musikalischer Unterhaltung 
unter der Leitung von Urs Hofmann
um 11:30 Uhr und 12:45 Uhr


